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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.2004

Norm

ABGB §481

VermG §49

Rechtssatz

§ 49 VermG schützt nur das Vertrauen des Erwerbers auf die im Grenzkataster festgelegten Grenzen, entbindet ihn

aber nicht seiner Sorgfaltsp3icht in Bezug auf o4enkundige Dienstbarkeiten, sofern sie die Festlegung der

Grundstücksgrenzen nicht berühren.
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